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Motion 2021/6

Wahlfreiheit betreffend Urkundsperson

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, folgende Motion auf die nächste Traktandenliste zu setzen:

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Kantonsrat Bericht und Antrag zur
Revision des Einführungsgesetaes zum ZGB (210.100) (insb. Art. 21 EG-ZGB)
vorzulegen, mit dem Ziel, das Beurkundungswesen so zu revidieren, dass
Menschen, die ein Rechtsgeschäft öffentlich zu beurkunden haben, ihre Ur-
kundsperson selbst wählen können. Entsprechend seien auch Rechtsanwäl-
tinnen und Rechtsanwälte sowie andere geeignete Personen als Urkundsper-
sonen zuzulassen.

Begründung:
Wer einen Ehe- und Erbvertrag abschliessen möchte, muss diesen Vertrag öffentlich
beurkunden lassen. Ebenso muss, wer einen Vorsorgeauftrag oder ein Testament
erstellen möchte (sofern er/sie das nicht handschriftlich machen kann/will), seine Wil-
lensäusserung öffentlich beurkunden lassen. Weiter wird die öffentliche Beurkundung
beispielsweise auch verlangt für die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (GmbH) oder Aktiengesellschaft (AG), der Fusion solcher Unternehmen oder
bei der Errichtung einer Stiftung zu Lebzeiten.

In vielen Situationen muss eine Willenserklärung also vor einer Urkundsperson aus-
gesprochen und von dieser in einer Urkunde festgehalten werden. Wer diese öffentli-
ehe Beurkundung vornimmt, ist kantonal unterschiedlich. Während alle anderen Kan-
töne entweder ein freiberufliches Notariat oder eine Mischform kennen, gibt es einzig
in den Kantonen Schaffhausen und Zürich (noch) das reine Amtsnotariat. Das heisst,
im Kanton Schaffhausen dürfen ausschliesslich Amtsstellen Beurkundungen vor-
nehmen.



Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als zugelassener Rechtsanwalt und öffentlicher
Notar im Kanton St. Gallen habe ich immer wieder festgestellt, dass es auch für eini-
ge Schaffhauserinnen und Schaffhauser ein Bedürfnis ist, ihre Urkundsperson selbst
zu wählen. Nicht alle wollen ihre Eheverträge und Testamente beim Amt für Justiz
und Gemeinden oder ihren Vorsorgeauftrag bei der KESB beurkunden lassen. Auch
schätzen Unternehmen und Unternehmerlnnen, wenn sie gesellschaftsrechtliche Be-
Schlüsse (wie Gründungen, Fusionen etc.) von jenem Anwalt/jener Anwältin beur-
künden lassen können, der/die sie in diesen Angelegenheiten umfassend berät.

Diese Personen haben jetzt nur die Möglichkeit eine Urkundsperson in einem ande-
ren Kanton zu wählen. Das heisst, sie reisen zum Beispiel in den Kanton Thurgau
oder St. Gallen um ihre Testamente, Vorsorgeaufträge, Eheverträge oder Gründun-
gen beurkunden zu lassen.

Das soll nun geändert werden. Deshalb sollen namentlich auf den Gebieten des Fa-
mitien- und Erbrechts, des Gesellschafts- und Stiftungsrecht, des Kindes- und Er-
wachsenenschutzrechts sowie für Beglaubigung von Unterschriften, Kopien etc. auch
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie andere geeignete Personen als Ur-
kundspersonen zugelassen werden. Dieses «gemischte System» hat sich in den an-
deren Ostschweizer Kantonen bestens bewährt, weshalb auch auf die Erfahrung und
Regelungen beispielsweise der Kantone Thurgau oder St. Gallen abgestellt werden
kann.

Der Motionär

Marcel Thomas Montanari
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